
Hallo liebe Auszubildenden,
 

die Gewerkschaft ver.di hat zum 31.12.09 die  Ausbildungsvergütung im TVN BA
gekündigt, damit neue Vergütungen verhandelt werden können.  Sollte es in den
Verhandlungen zu keiner Einigung kommen, ruft ver.di gegebenenfalls zu verschiedenen 
Aktionsformen auf, an denen Du Dich beteiligen kannst: 

 
Aktive Mittagspause 

Nutze deine Mittagspause um aktiv an Protestaktionen in deiner Agentur teilzunehmen
und dich für deine und die Interessen von Kollegen/innen einzusetzen. 

 
Warnstreik 

Du kannst an einem Warnstreik teilnehmen, wenn dich ver.di dazu aufgerufen hat. 
Dies ist ein Mittel um den Forderungen von ver.di  Nachdruck zu verleihen! 
 

Streik 
Wenn die Verhandlungen gescheitert sind, kann ver.di die Beschäftigten und 
Auszubildenden zum Streik aufrufen.  Dies ist das stärkste und wichtigste Druckmittel 
gegenüber dem Arbeitgeber um die Forderungen durchzukämpfen. Als Mitglied erhälst du 
Streikgeld. Streiken dürfen auch Nicht-Mitglieder, allerdings erhalten sie keine 
Streikunterstützung von ver.di. 

Arbeitest du noch oder streikst du schon? 
 

Kenne deine Rechte!!! 
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Kommt es zu einer dieser Maßnahmen, hast du folgende Rechte und Pflichten:

 
Streikgeld  

Als ver.di- Mitglied bekommst du, wenn ver.di zu mehr als 4 Stunden 
Arbeitsniederlegung aufruft, Streikunterstützung. Die Höhe ist abhängig von 
deinem Monatsbeitrag. 

Mitteilungspflicht 

 Wenn du streiken gehst, musst du deinem Ausbilder ab Beginn deines Streikes 
eine Mitteilung hierüber geben. Wurde der Streik bereits öffentlich  bekannt 
gemacht, ist deine Mitteilungspflicht hinfällig. Bekanntmachungen können z.B. 
auch Aushänge am schwarzen Brett oder E-Mail-Nachrichten an alle Mitarbeiter 
sein. 

Du brauchst nicht auszustempeln, wenn Du im Laufe des Tages die Arbeit 
niederlegst. Aber: Die Anzeigepflicht nicht vergessen! 

Streik während der Berufsschule 

Während deines Berufsschulblockes kannst du streiken, wenn dies vorher mit 
deiner Berufsschule abgesprochen ist. 

Streikarbeit 

Solltest du nicht am Streik teilnehmen dürfen, weil du nicht von ver.di
aufgerufen - wurdest, darf dir die Arbeit deiner streikenden Kollegen nicht 
übertragen werden 
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